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Landkreis wirbt für Bereitstellung privater Unterkünfte an ukrainische 
Geflüchtete  
Wohnkosten für bedürftige Menschen werden vom Jobcenter Oberhavel oder vom 

Fachdienst Sozialhilfe übernommen 

 

Knapp 2.500 geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer haben seit Kriegsbeginn im Februar 2022 
in Oberhavel Zuflucht gefunden. Nur rund 300 von ihnen leben aktuell in 
Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises. Alle anderen sind bei Privatpersonen, 
Familienangehörigen oder Bekannten untergekommen. Das private Engagement von 
Bürgerinnen und Bürgern spielt somit eine entscheidende Rolle bei der Unterbringung der aus 
der Ukraine geflüchteten Menschen.  
 
„Für dieses tolle Engagement bedanken wir uns noch einmal sehr herzlich“, sagt Johannes Kühl, 
Fachbereichsleiter für Soziales und Integration. „Die Situation bleibt aufgrund des anhaltenden 
Krieges in der Ukraine jedoch weiterhin angespannt. Es ist uns wichtig, die gastgebenden 
Familien zu entlasten, den Geflüchteten bessere Wohnbedingungen zu ermöglichen und 
zugleich weiteren Menschen, die in Oberhavel Zuflucht suchen, zu helfen. Deshalb rufen wir 
private Anbieterinnen und Anbieter von Wohnraum dazu auf, ihre Angebote an den Landkreis 
zu melden. Diese werden dann von der Kreisverwaltung an die Wohnungssuchenden 
weitergeleitet.“ 
 
Gesucht werden insbesondere abgeschlossene Wohnungen, Ferienhäuser und Bungalows. So 
soll sichergestellt werden, dass die Unterbringung nicht nur kurzfristig erfolgen kann. 
„Selbstverständlich haben Vermieterinnen und Vermieter dabei einen Anspruch auf die 
Erstattung der Kosten für die Unterkunft“, informiert Kühl. 
 
Parallel arbeitet die Kreisverwaltung selbst daran, weitere Unterkünfte für Geflüchtete 
bereitzustellen. Unter anderem ist eine Erweiterung der Gemeinschaftsunterkunft in der Dr. 
Heinrich-Byk-Straße in Oranienburg geplant. Weil dafür Baumaßnahmen notwendig sind, wird 
die Umsetzung jedoch noch einige Zeit in Anspruch nehmen.  
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Kosten der Unterkunft abrechnen 
Für Personen, die Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) beziehen, 
werden die Kosten der Unterkunft – dazu zählen zum Beispiel die Miete und die Heizkosten – in 
angemessenem Umfang vom Jobcenter Oberhavel übernommen. Für die Auszahlung der 
Kosten für die Unterkunft an alle, die Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch 
(SGB XII) beziehen, ist in Oberhavel der Fachdienst Sozialhilfe zuständig.   
 
Für Vermieterinnen und Vermieter besteht die Möglichkeit, eine Bestätigung der 
Wohnkostenübernahme zu erhalten. Dabei ist es wichtig, eine schriftliche Vereinbarung oder ein 
Wohnraumangebot vorzulegen. Dabei soll auch die Anzahl der Personen, für die das 
Wohnraumangebot bereitsteht, übermittelt werden.  
 
Die Unterlagen können per E-Mail an die jeweils zuständige Stelle – also das Jobcenter 
Oberhavel oder den Fachdienst Sozialhilfe – gesandt werden. Auf Wunsch können der 
Vermieterin oder dem Vermieter die Kosten auch direkt vom Landkreis überwiesen werden. 
 
E-Mail an das Jobcenter: Jobcenter.ALG2@oberhavel.de 
E-Mail an den Fachdienst Sozialhilfe: grundsicherung.team1@oberhavel.de 
 
Besitzer oder Vermieter von Wohnungen und Ferienhäusern können sich an die Telefonhotline 
unter 03301 601-4800 wenden oder an das zentrale E-Mail-Postfach ukrainehilfe@oberhavel.de 
schreiben.  
 
Für Geflüchtete ist es wichtig, vor Abschluss eines konkreten Mietvertrages eine Zusicherung 
zur Übernahme der Kosten für Unterkunft und Heizung vom Landkreis einzuholen. 
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